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Rechnung ist die Erwärmung des Schmelzwassers

bis zum Verdunsten nicht einbezogen.

Dazu wird angenommen, daß die Kohlen

hundertprozentig ausgewertet werden
können, was bei keiner Maschine oder

Feuerung möglich ist. Der Kohlenzug
müßte also, auch wenn wir über eine gute

Maschine verfügen würden, um die Arbeit
des Föhns zu übernehmen, noch viel länger

sein. Der Föhn und die Sonne aber
machen diese Arbeit im Auftrage Gottes

viel einfacher, als alle technischen Einrichtungen

es machen könnten, dazu ohne jede
Entschädigung und ohne großen Lärm.

IT M S C H A IT

PIUS XII. UND DIE LEHRER

In einer Ansprache anläßlich des ersten
Nationalkongresses des italienischen Lehrerverbandes
forderte der Hl. Vater die Lehrer auf, mitten im
immer mehr sich verdichtenden Dunkel der Zeit
den Mut nicht zu verlieren und den Wert der eigenen

Arbeit nicht nach dem Ausmaß und dem Tatort

ihrer Wirksamkeit zu messen: ob der Ort, wo
sie unterrichten, auch verborgen in einem
Bergwinkel oder mitten in der flutenden Großstadt sei,
ob die Zahl der Schüler klein oder groß, ob leicht
zu lenkende oder schwer erziehbare Kinder ihnen
übergeben seien: alles das sei nicht ausschlaggebend.

Entscheidend sei die restlose Hingabe jedes
einzelnen an seinem Posten für das Wohl des Kindes

zur Ehre Gottes und zum Wachstum des mystischen

Leibes der Kirche, nach innen und nach
außen. Ein solcher Einsatz sei auch der beste

Dienst an Staat und Vaterland.

Pius XII. stellte dann fest, daß die Erfahrungen
des letzten Jahrhunderts bis heute gezeigt hätten,
daß die sog. »Laienschule« ihren Zweck nicht
erreicht. Die religionslose Schule sei zur antireligiösen

Schule geworden. Die christlich-katholische
Erziehung aber habe in mehr als tausendjähriger
Erfahrung ihre Probe bestanden. »Laßt das Kind in
der reinen Atmosphäre der christlichen Familie
heranwachsen und gebt ihm eine Schule, die in
Einklang mit Elternhaus und Kirche an seiner
gesunden Formung arbeitet. Erstes Recht auf die
Erziehung haben die Eltern, die Familie. Dieses
Naturrecht geht jedem anderen zivilen Erziehungsanspruch

vor.« Er verwies u. a. auf die Erziehungsenzyklika

Pius' XI. »Divini illius magistri«. »Aber
auch der Kirche kommt ein unveräußerliches Recht
auf Erziehung zu, sie ist ja die Mutter und Lehrerin

der unsterblichen Seelen, von Gott dazu
bestellt. Es sei nicht zu leugnen, daß dann auch der
Staat ein gewisses Recht auf die Erziehung habe,
jedoch immer in Unterordnung unter das natürliche
Elternrecht und das übernatürliche Recht der Kir¬

che, Maß und Ziel des staatlichen Anspruchs auf die
Erziehung sei das Gemeinwohl. Dies aber erfordert,

daß der Staat das Recht der Familie und der
Kirche auf die Erziehung des Kindes achte und
schütze.« J. S.

AUS HANTONEN UND SEKTIONEN

WALLIS. Walliser Schulnachrichten. Im Früh-
herbst des vergangenen Jahres ist in der kantonalen
Kommission für den Primarschulunterricht in
personeller Hinsicht'eine bedeutsame Änderung
eingetreten: H. H. Dekan Brico wurde zu deren Mitglied
für das Oberwallis ernannt. Nach Art. 121 des

Schulgesetzes ist diese Kommission mit der
Beaufsichtigung der Normalschulen betraut. Es kommt
ihr also in der sehr wichtigen Frage der
Lehrerbildung eine große Bedeutung zu, und wir dürfen
uns aufrichtig freuen, in H. H. Dekan Brico einen
erfahrenen und tatkräftigen Schulmann, einen
ausgezeichneten Vertreter und Verteidiger unserer
Oberwalliser Anliegen im Selioße dieser Kommission

zu haben. Die Neubearbeitung des Reglemen-
tes der Normalschulen und des Lehrplanes, sowie
die Verbesserung der praktischen Ausbildung
unserer jungen Lehrer und Lehrerinnen sind Anliegen

sehr dringender und wichtiger Natur.
Eine Erweiterung dieser Kommission ist seit

längerer Zeit geplant. Vird sie verwirklicht werden
können? Angesichts der heutigen Finanzlage des
Kantons müssen wir es fast bezweifeln.

Die Oberwalliser Presse befaßte sich in den
letzten paar Vochen ab und zu mit Schulfragen,
wobei aber die jeweiligen Ausführungen selten
genau dem Sachverhalt entsprachen. So wTurde u. a.
über einen Kurs für die Unterwalliser
Fortbildungsschullehrer berichtet, der letzthin in Sitten
stattgefunden hat. Es handelt sich aber dabei bloß
um eine Einführung in ein neues Lehrmittel für
den landwirtschaftlichen Unterricht. Diesbezüglich

609


	Umschau

